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Einladung und Traktandenliste
Die Kirchenverwaltung lädt Sie ein zur Kirchgemeindeversammlung am

Mittwoch, 3. Dezember 2025, 19.30 Uhr, in die Mehrzweckhalle Kepinhowa Gettnau

Traktanden
1. Kenntnisnahme Jahresprogramm 2026 mit Investitions- und Aufgabenplan 2027 – 2030

und Kenntnisnahme Finanzplan 2027 – 2030
1.1. Präsentation durch den Kirchenrat
1.2. Stellungnahme Rechnungskommission

2. Genehmigung Voranschlag für das Jahr 2026
2.1 Präsentation Voranschlag
2.2 Bericht und Anträge Rechnungskommission
2.3 Abstimmung über Antrag Kirchenrat
Antrag Kirchenrat:
a) Die Laufende Rechnung mit einem Aufwandüberschuss von CHF 187‘300 und die

Investitionsrechnung mit Nettoinvestitionen von 181‘000 Franken sind zu genehmigen.
b) Der Steuerfuss 2026 ist auf 0.33 Einheit festzusetzen (Vorjahr Willisau 0.33 Einheit,

Gettnau 0.4 Einheit).
3. Festsetzen Anzahl Sitze Kirchenrat für die Amtsperiode 2026 – 2030
4. Festsetzen Anzahl Sitze Rechnungskommission für die Amtsperiode 2026 – 2030
5. Verschiedenes

Schriftliche Anträge zu den Traktanden müssen 10 Tage vor der Kirchgemeindeversammlung im
Besitze des Kirchenrates sein.

Die Unterlagen können während zwei Wochen vor der Versammlung auf dem jeweiligen
Kirchmeieramt auf telefonische Voranmeldung eingesehen werden.

Stimmberechtigt sind die römisch-katholischen Schweizerinnen und Schweizer sowie die römisch-
katholischen Ausländerinnen und Ausländer mit Niederlassungsbewilligung (Ausweis C), die in der
betreffenden römisch-katholischen Kirchgemeinde Wohnsitz haben und das 18. Altersjahr
vollendet haben; ausgeschlossen ist, wer nach kantonalem Recht von der Stimmfähigkeit
ausgeschlossen ist. Der Nachweis des Stimmrechts erfolgt durch Eintrag im Stimmregister.
Hinweis: Mindestens fünf Tage vor der Kirchgemeindeversammlung muss der Wohnsitz im Gebiet der Röm.
Kath. Kirchgemeinden Gettnau oder Willisau rechtlich geregelt sein.

Willisau, 14. Oktober 2025
KIRCHENRAT GETTNAU
KIRCHENRAT WILLISAU
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Bemerkungen zum Voranschlag 2026

Laufende Rechnung
Allgemeine Bemerkungen
− Der Voranschlag weist einen Aufwandüberschuss von CHF 187‘300 aus.
− Die budgetierten Personalkosten stützen sich auf die aktuellen Anstellungsverhältnisse.

Eingerechnet sind die anstehenden Dienstjubiläen, die geplanten Weiterbildungen sowie
ein durchschnittlicher Stufenanstieg von 1 % auf Empfehlung der Röm. Kath. Landeskirche
Luzern zum Zeitpunkt der Budgetierung. Der definitive Entscheid wird Ende November
2025 gefällt.

− Die Steuern wurden aufgrund der Angaben des Steueramtes Willisau budgetiert. Einge-
rechnet sind die Mindereinnahmen der Steuergesetzrevision und die geschätzten
Mindereinnahmen von Austritten.
Die Berechnung der Steuereinnahmen basiert auf einem Steuerfuss von 0,33 Einheit.

Im Vergleich zum kumulierten Voranschlag 2025 der beiden Kirchgemeinden ergeben sich
folgende wesentlichen Veränderungen:
− Bei den Personalkosten ergeben sich rund CHF 33‘000 tiefere Personalkosten aufgrund

von Personalmutationen, weniger nötigen Lektionen im Religionsunterricht sowie tieferen
Personalkosten beim Seelsorgeteam.

− Beim Sachaufwand sind Mehrkosten von CHF 26‘000 nötig, vor allem für den anstehen-
den Gebäudeunterhalt. Die Gebäude sollen weiterhin in einem guten Zustand erhalten
werden.

− Bei den Passivzinsen und Abschreibungen ergeben sich Minderaufwendungen von
CHF 40‘000.

− Bei den eigenen Beiträgen ergeben sich Minderkosten von CHF 22‘000 durch die
Kündigung des Vertrages für die städtische Jugendarbeit. Die Katholische Kirchgemeinde
wird mit der Firmung 15+ und weiteren Projekten die eigene Jugendarbeit fördern.

− Bei den Entgelten ergibt sich ein Mehrertrag von CHF 22‘000. Davon macht der einmalige
Fusionsbeitrag der Landeskirche CHF 29‘000 aus.

− Bei den Beiträgen ohne Zweckbindung kann ein Lastenausgleichsbeitrag von
CHF 10‘000 erwartet werden.

− Wegen tieferen Kosten im Pastoralraum ergibt sich ein Minderertrag von CHF 30‘000 bei
den Beiträgen an die Kirchgemeinde.

Im Folgenden sind die wesentlichen Veränderungen zum Vorjahr aufgeführt:

O Allgemeine Verwaltung
Im Jahr 2026 finden ordentlichen Neuwahlen statt. Mit der Fusion der beiden Kirchgemeinden
soll die Anzahl Kirchenräte vorübergehend erhöht werden, damit ab neuer Legislatur ein
Kirchenratsmitglied aus Gettnau gewählt werden kann.
In der Kirchenverwaltung wird das Modell der Geschäftsführung eingeführt. Für die
Übergangszeit bis zur neuen Legislatur ergibt sich ein Mehrpensum, um einen reibungslosen
Übergang zu gewährleisten.
Aufgrund der Fusion bezahlt die Landeskirche Luzern einen einmaligen Fusionsbeitrag über
CHF 29‘000 aus.
Im Vergleich zu den Jahresrechnungen 2024 ergeben sich insgesamt Minderkosten von
CHF 25‘000.

2 Bildung
Im Vergleich zu den Jahresrechnungen 2024 ergeben sich Minderkosten von CHF 9‘000, das
weil Religionsklassen aufgrund von tiefen Klassenbeständen zusammengelegt werden.



5

3 Seelsorge
Im Vergleich zum Voranschlag 2025 ergeben sich Mehrkosten von CHF 50'000. Vor allem

- durch das Sichtbarmachen/Umlagern von Kosten der Kulturförderung über
CHF 25'000, anstelle der früheren Verbuchung in der sozialen Wohlfahrt

- durch Mehrkosten von CHF 27’00 mit Beiträgen an die Landeskirche, den Pfarreirat
und die Migrantenseelsorge

- mit Minderkosten in der Seelsorge von CHF 11'000, hauptsächlich durch tiefere
Kosten im Pastoralraum

- Im Bereich Jugendarbeit sind insgesamt Minderkosten von CHF 15'000 budgetiert.
Einerseits ergeben sich durch die Kündigung der Verträge betr. der städtischen
Jugendarbeit Minderkosten über CHF 22'000, andererseits Mehrkosten durch das
Sichtbarmachen/Umlagern von CHF 8’000 bei der kirchlichen Jugendarbeit.

- bei den Liegenschaften mit Mehrkosten von CHF 49'000, hauptsächlich im Unterhalt,
mit CHF 12'000 bei den Pfarrkirchen, CHF 9'000 in der Heilig-Blut-Kapelle, mit CHF
7'000 bei den Pfarrhäusern, in den Sigristenhäuser mit CHF 6'000 und im Pfarreizen-
trum mit CHF 21'000 sowie mit Minderkosten in der Chirbelmatt 3 von CHF 10'000.

Der Voranschlag Pastoralraum wurde vom Gesamtkirchenrat am 11. September 2025
genehmigt.

5 Soziale Wohlfahrt
Es ergeben sich Minderkosten von CHF 42'000, das einerseits, durch die Umlagerung von
Kosten der Kulturförderung und der Jugendarbeit (siehe Bemerkungen im Bereich Seelsorge)
und zu einem kleineren Teil, weil aufgrund des Steuerrückganges die Beiträge an nicht
Willisauer Vereine und Institutionen leicht gekürzt werden.

9 Finanzen Steuern
Bei den Steuern rechnen wir insgesamt mit einem leichten Rückgang von CHF 33‘000. Der
Ertrag laufendes Jahr ist höher, jedoch wird mit deutlich tieferen Nachträgen gerechnet.
Beim Vermögensertrag können Mehreinnahmen von CHF 12‘000 erwartet werden.

Aufwandüberschuss
Der budgetierte Aufwandüberschuss von CHF 187‘300 soll mit dem Eigenkapital verrechnet
werden.

Festsetzen Anzahl Sitze Kirchenrat und Rechnungskommission für die Amtsperiode
2026 – 2030
Das Jahr 2026 ist ein Wahljahr. Nach § 87 Abs. 3 Kirchenverfassung haben die Stimmberechtigten
vor der Neuwahl jeweils die Anzahl Mitglieder des Kirchenrates und gemäss § 18 Abs. Lit. A Ziff. 2
Kirchgemeindegesetz die Anzahl Mitglieder der Rechnungskommission festzulegen.
Der Kirchenrat beantragt, die Mitgliederzahl beim Kirchenrat auf acht Mitglieder zu erhöhen und
die Rechnungskommission wie bisher bei drei Mitgliedern zu belassen:

a. Kirchenrat: acht Mitglieder (7 gewählte Mitglieder und Gemeindeleiter, der von Amtes
wegen dem Rat angehört).

b. Rechnungskommission: drei Mitglieder

Kontrollbericht des Synodalverwalters
Der Bericht des Synodalverwalters zum Voranschlag des Vorjahres wird den Stimmberechtigten
wie folgt eröffnet:
Gettnau: Der Synodalverwalter der Röm. Kath. Landeskirche des Kantons Luzern hat gemäss
Bericht vom 4. Juni keine Mängel festgestellt (§75 Kirchgemeindegesetz).“
Willisau: „Der Synodalverwalter der Röm. Kath. Landeskirche des Kantons Luzern hat gemäss
Bericht vom 1. April 2025 keine Mängel festgestellt (§75 Kirchgemeindegesetz).
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Laufende Rechnung
Funktionale Gliederung Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag

0 Allgemeine Verwaltung 500'940 30'800 520'060 1'500 498'464.30 2'562.30
011 Kirchgemeindeversammlung /Abstimmungen 17'900 0 20'680 0 15'128.60 0.00
012 Kirchenrat 153'960 29'000 155'640 0 133'841.95 258.80
020 Kirchgemeindeverwaltung 329'080 1'800 343'740 1'500 349'493.75 2'303.50

2 Bildung 377'220 6'000 393'456 15'000 391'397.15 10'773.99
219 Religionsunterrricht 377'220 6'000 393'456 15'000 391'397.15 10'773.99

3 Seelsorge /Kultur / Kirche 2'984'970 1'161'450 2'968'710 1'193'655 2'963'294.04 1'248'233.70
300 Beiträge an Kultur und Vereine 25'000 0 200 0 300.00 0.00
321 Pfarrei-Informationen 80'500 0 107'800 500 115'795.15 455.00
361 Landeskirche 183'100 0 180'000 800 188'478.60 1'845.40
362 Pfarreirat 15'000 0 4'100 0 612.05 0.00
363 Migrantenseelsorge 35'000 0 22'000 0 35'600.72 0.00
370 Seelsorge / Pfarramt 749'030 2'500 747'575 2'500 773'131.35 8'425.90
371 Kirchenmusik 138'330 1'500 134'740 1'500 127'300.00 7'472.85
372 Kultusaufwand 118'560 500 119'040 380 122'180.48 7'562.85
373 Pfarreiarbeit/Pfarrei-Anlässe 26'500 0 42'500 0 34'083.15 0.00
375 Pastoralraum 871'750 871'750 903'275 903'275 863'434.04 863'434.04
380 Jugendarbeit 112'090 0 127'690 0 118'350.28 0.00
390 Pfarrkirchen 202'570 1'500 190'350 1'100 205'075.23 7'062.65
391 Heilig-Blutkapelle, Lustgarten 60'180 1'000 50'910 800 54'139.08 2'203.75

392
Kapellen St. Anna/Bruderklaus/St. Jakob/
St.Niklausen/Wannernkäppeli 46'470 3'500 43'850 3'400 85'458.55 57'881.11

393 Pfarrhäuser 98'450 60'000 92'510 61'200 70'625.52 61'222.45
394 Sigristenhäuser Müligass, Hl. Blut, St. Niklausen 27'700 61'200 21'600 61'200 7'046.14 61'837.00
395 Pfarreizentrum 174'240 92'000 151'570 91'000 157'269.07 101'456.40
396 Chirbelmatt 3 17'500 66'000 28'000 66'000 4'275.13 67'374.30
399 Friedhof 3'000 0 1'000 0 139.50 0.00

5 Soziale Wohlfahrt 88'200 0 130'200 0 124'152.71 0.00
580 Allgemeine Fürsorge 47'700 0 87'800 0 79'248.30 0.00
590 Hilfsaktionen 40'500 0 42'400 0 44'904.41 0.00

9 Finanzen und Steuern 1'149'190 3'902'270 1'181'560 3'983'831 1'195'253.60 3'910'991.81
900 Kirchensteuern 13'000 2'898'000 13'050 2'931'650 9'038.35 2'988'743.02
920 Lastenausgleich 0 10'000 0 20'000 0.00 14'833.55
940 Kapital-/Zinsendienst 101'800 4'200 111'300 7'500 113'220.74 10'636.87
942 Kindergarten/Tagesstrukturen 149'000 296'200 151'300 296'200 132'024.80 292'100.00
943 Mietwohnungen Im Grund 2 193'900 452'000 194'200 450'000 184'273.45 460'196.65
944 Ziegelhaus, Kühbergstrasse 1 0 22'200 0 22'200 0.00 22'154.00
945 Landgrundstücke Finanzvermögen 1'820 4'270 1'320 4'270 3'383.50 4'262.60
946 Waldgrundstücke 8'470 8'500 3'990 2'000 6'799.45 9'492.40
990 Abschreibungen 662'600 0 692'400 0 712'893.31 0.00
991 Allgemeine Personalkosten 18'600 18'600 14'000 14'050 33'620.00 33'710.55
992 Allgemeiner Sachaufwand 0 1'000 0 500 0.00 1'347.45
995 Vorfinanzierungen 0 0 0 0 0.00 0.00
999 Abschluss 0 187'300 0 235'461 0.00 73'514.72
389 Ertragsüberschuss 0 0 0.00 0.00
489 Aufwandüberschuss 187'300 0 235'461 0.00 73'514.72

Total 5'100'520 5'100'520 5'193'986 5'193'986 5'172'561.80 5'172'561.80

Budget 2026 Budget 2025 Rechnung 2024
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Katholische Kirchgemeinde Willisau (Kirchgemeinden Willisau und Gettnau fusioniert)

Laufende Rechnung
Artengliederung Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag

3 Aufwand 5'100'520 5'193'986 5'172'561.80
30 Personalaufwand 2'208'010 2'241'790 2'230'549.47
31 Sachaufwand 853'760 827'041 819'647.30
32 Passivzinsen 347'800 358'350 353'872.67
33 Abschreibungen 674'600 704'400 721'640.51
34 Anteile & Beiträge o. Zweckbindung 0 0 0.00
35 Entschädigung an Gemeinwesen 626'250 650'405 630'706.09
36 eigene Beiträge 390'100 412'000 416'145.76

4 Ertrag 5'100'520 5'193'986 5'172'561.80
40 Steuern 2'897'000 2'930'650 2'983'925.47
42 Vermögenserträge 996'070 1'000'570 1'014'250.87
43 Entgelte 110'600 88'530 132'171.69
44 Anteile & Beiträge o. Zweckbindung 10'000 0 14'833.55
45 Rückerstattungen 5'800 14'700 13'613.60
46 Beiträge für eigene Rechnung 893'750 924'075 887'496.29
48 Entnahmen 187'300 235'461 126'270.33

Total 5'100'520 5'100'520 5'193'986 5'193'986 5'172'561.80 5'172'561.80

Budget 2026 Budget 2025 Rechnung 2024
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Investitionsrechnung 2026

Investitionsrechnung
Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag

0 Allgemeine Verwaltung
390 Pfarrkirche 0 2'633.10
503.01 Bauten 0 0 0.00
506.01 Mobilien 0 0 0.00
660.01 Bundesbeiträge 0 0 0.00
661.01 Kantonsbeiträge 0 0 2'633.10

394 Müligass 181'000 0 0.00
503.01 Bauten 181'000 0 0.00
506.01 Mobilien 0 0 0.00
660.01 Bundesbeiträge 0 0 0.00
661.01 Kantonsbeiträge 0 0 0.00

9 Finanzen und Steuern 0 181'000 2'633.10
999 Abschluss 0 2'633.10
690.01 Aktivierung der Aufwendungen 181'000 0.00
590.01 Passivierung er Einnahmen 0 2'633.10

Zunahme Investitionen 181'000 2'633.10

Voranschlag 2026 Voranschlag 2025 Rechnung 2024



11

Bericht und Antrag
der Rechnungskommissionen Gettnau und Willisau an die Stimmberechtigten der
fusionierten Kirchgemeinde Willisau

Als Rechnungskommission von Gettnau sowie von Willisau haben wir den Finanz- und Aufgaben-
plan für die Periode vom 2027 bis 2030, den Voranschlag 2026 (Laufende Rechnung und Investiti-
onsrechnung) und das Jahresprogramm für das Jahr 2026 der fusionierten Kirchgemeinde Willisau
beurteilt.

Unsere Beurteilung erfolgte nach dem gesetzlichen Auftrag sowie dem Handbuch für Rechnungs-
kommissionen und Controlling-Kommissionen von römisch-katholischen Kirchgemeinden des Kan-
tons Luzern.

Gemäss unserer Beurteilung entsprechen der Finanz- und Aufgabenplan, der Voranschlag und
das Jahresprogramm den gesetzlichen Vorschriften. Die aufgezeigte finanzielle Entwicklung der
Kirchgemeinde erachten wir als vertretbar.

Den von den beiden Kirchenräten vorgeschlagene Steuerfuss von 0.33 Einheiten beurteilen wir als
richtig und notwendig.

Wir beantragen, den vorliegenden Voranschlag mit einem Mehraufwand von Fr. 187'300.00 zu
genehmigen.

Willisau, 25. September 2025

Rechnungskommission der Kath. Kirchgemeinde Gettnau
Rechnungskommission der Kath. Kirchgemeinde Willisau
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Behörden der Katholischen Kirchgemeinde Gettnau

Kirchenrat
Präsident Franz Meier, Staldenstrasse 2
Aktuarin Serena Pace, Dorfstrasse 17
Kirchmeierin Irène Burkard-Peter, Fahrbergstrasse 5
Mitglieder Gaby Baumgartner-Bürli, Grünaumatte 5

Marianne Wechsler-Steiner, Bahnhofstrasse 4
Ortsseelsorger Bruno Hübscher, Pintenmatte 40, Grosswangen

Rechnungskommission
Präsident Hans Christen, Grünaumatte 3
Mitglieder Silvan Roos, Schmittenhof 7

Cornelia Waser-Bernet, Kühbergstrasse 7

Behörden der Katholischen Kirchgemeinde Willisau

Kirchenrat
Präsidentin Evelyne Huber-Affentranger, Chirbelmatt 12
Vizepräsidentin Esther Peter-Dossenbach, Grundmühle 3
Aktuarin Sandra Odermatt-Portmann, Kleinbauwil
Kirchmeierin Antonia Zihlmann-Bühlmann, Bleikimatt 11
Pfarreileiter Andreas Wissmiller, Müligass 6
Mitglieder Urbana Bieri-Biotti, Geissburghalde 20B

René Kurmann, Vor-Olisrüti

Rechnungskommission
Präsident Christian Arnet, Gütsch 15
Mitglieder Anita Rösch-Mosimann, Oberschlossfeld 27

Hans Schüpfer, Hoger 7


